
 

Haftungsausschluss  
 
(1)  Ist der Veranstalter in Fällen höherer Gewalt berechtigt oder aufgrund behördlicher Anordnungen  

oder aus Sicherheitsgründen verpflichtet, Änderungen in der Durchführung der Veranstaltung 
vorzunehmen oder diese abzusagen, besteht keine Schadenersatzpflicht des Veranstalters 
gegenüber dem Teilnehmer. 

(2)  Der Veranstalter haftet nicht für nicht wenigstens grob fahrlässig verursachte Sach- und  
Vermögensschäden; ausgenommen von dieser  Haftungsbegrenzung sind Schäden, die auf der 
schuldhaften Verletzung einer vertraglichen Hauptleistungspflicht des Veranstalters beruhen, und 
Personenschäden (Schäden an Leben, Körper oder Gesundheit einer Person). Die vorstehenden 
Haftungsbeschränkungen erstrecken sich auch auf die persönliche Schadenersatzhaftung der 
Angestellten, Vertreter, Erfüllungsgehilfen und Dritter, derer sich der Veranstalter im 
Zusammenhang mit der Durchführung der Veranstaltung bedient, bzw. mit denen er zu diesem 
Zweck vertraglich verbunden ist. 

(3)  Der Veranstalter übernimmt keine Haftung für gesundheitliche Risiken des Teilnehmers im 
Zusammenhang mit seiner Teilnahme. Es obliegt dem Teilnehmer, seinen Gesundheitszustand 
vorher zu überprüfen. Siehe dazu auch den unten abgedruckten GRR-Fragenkatalog zur 
Gesundheit. 

(4)  Der Veranstalter übernimmt keine Haftung für von ihm beauftragten Dritten für den Teilnehmer 
verwahrte Gegenstände; die Haftung des Veranstalters aus groben Auswahlverschulden bleibt 
unberührt. 

...der Charity-Event als Alternative, wenn es geradeaus nicht mehr läuft... 
   61 Etagen   -   1.202 Stufen   -   222 Höhenmeter 

9. SkyRun MesseTurm Frankfurt 
  „uffgerappelt...mitgedappelt“ 
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